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Ubersicht

!

Der Versicherungsver-
trag wird, wie kaum ein
anderer Vertrag, von
gegenseitigem Vertrau-
en gepragt.

Die Kundeninformati-
on ist eine vom Ge-
setzgeber vorgeschrie-
bene MaBnahme, die Ih-
nen als Versicherungs-
nehmer ein gréBtmog-
liches MaB an Informa-
tionen Uber lhren Versi-
cherungsschutz garan-
tiert.

Diese Broschiire
enthalt alle far lhren
Versicherungsschutz
wichtigen  Angaben
und die Versiche-
rungsbedingungen.

Bewahren Sie bitte
deshalb die Unterlagen
sorgféltig bei lhren
Versicherungspapieren
auf.

Herzlich willkommen bei der HanseMerkur!

Wichtige Informationen!

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG (iber die Folgen einer Verletzung der gesetzli-
chen Anzeigepflicht

Informationen Gber den Datenaustausch mit der Informa HIS GmbH auf Grund-
lage der Artikel 13 und 14 DSGVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung)
Versicherungsbedingungen Hundehalter-Haftpflichtversicherung September
2024 Komfort
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Liebe Kundin, lieber Kunde, herzlich willkommen bei der HanseMerkur!

Schon, dass Sie sich flr ein Produkt der HanseMerkur entschieden haben. Sie (ibertragen uns damit einen wichtigen Teil lhrer Risikoabsicherung.
Vielen Dank fir lhr Vertrauen.

Als Halter eines Hundes haften Sie in unbegrenzter Hohe fir alle Personen-, Sach- und Vermégensschéden, die Ihr Tier verursacht — auch wenn Sie
selbst keine Schuld tragen. Die Hundehalter-Haftpflichtversicherung der HanseMerkur schitzt Sie vor finanziellen Risiken und Gbernimmt fir Sie
nicht nur die Kosten bei berechtigten Schadenersatzanspriichen Dritter, sondern wehrt auch unbegriindete Schadenersatzanspriche ab.

Sie konnen Ihren Versicherungsschutz um den Zusatztarif Giftkéder Protect ergénzen. Dieser erweitert den Versicherungsschutz um die Diagnostik,
Behandlung oder Operation bezogen auf die Schadigung lhres Hundes durch Kéder, die mit Gift oder scharfen bzw. schadlichen Gegenstdanden
prapariert und ausgelegt wurden.

Ihrem Versicherungsschein oder Nachtrag zum Versicherungsschein kénnen Sie entnehmen, welchen Versicherungsschutz Sie fur Ihr Tier ab-
geschlossen haben. Ebenso wichtig wie der Versicherungsschein sind diese Versicherungsbedingungen Hundehalter-Haftpflichtversicherung
September 2024 Komfort und der Antrag. Bewahren Sie alles sorgféltig auf. Sie sind wichtige Dokumente.

Was ist im Schadenfall zu tun?
Wenn ein Schadenfall passiert ist, benachrichtigen Sie uns bitte unverziglich. Wir kldren dann das weitere Vorgehen.
So erreichen Sie uns:

Schadenhotline: 040 4119-7000
E-Mail: hma-schaden@hansemerkur.de
Online: www.hansemerkur.de

Auch wir als Versicherer kommen nicht ganz ohne Fachbegriffe aus. Diese sind nicht immer leicht verstandlich. Wir méchten aber, dass Sie lhre
Versicherung gut verstehen. Deshalb erkldren wir bestimmte Fachbegriffe oder erldutern sie durch Beispiele. Wenn wir Beispiele verwenden, sind
diese nicht abschlieBend.

lhre HanseMerkur

Zum besseren Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen dienen folgende rechtlich unverbindliche Begriffserlduterungen:
Versicherungsnehmer: Das sind Sie als unser Vertragspartner.

Versicherungsfall: Der Versicherungsfall ist das Ereignis, fiir das wir Entschadigung leisten.

Ausschlisse: Ein Ausschluss beschreibt eine Gefahr, eine Schadenart oder eine Sache, fiir die kein Versicherungsschutz besteht. Ausschliisse dienen
der Abgrenzung des Leistungsversprechens und gewahrleisten, dass der Versicherungsschutz kalkulierbar bleibt. Sie finden sie in den Bedingungen
entweder als generelle Ausschllsse (z. B. vorsatzlich herbeigefiihrte Schaden) oder in den Bestimmungen zu einzelnen Gefahren und Schaden sowie
bei der Beschreibung des versicherten Risikos.

Obliegenheiten: Das sind lhre Verhaltenspflichten vor, wahrend und nach dem Versicherungsfall. Zum Beispiel miissen Sie uns innerhalb einer Woche
Uiber den Schadeneinftritt informieren und nach Maglichkeit fir die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Wenn Sie Obliegenheiten
verletzen, gefahrden Sie lhren Versicherungsschutz.
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Wichtige Informationen!

Die folgenden Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit dem § 1 VVG-Informations-
pflichtenverordnung geben Ihnen einen Uberblick tiber die Grundlagen und Rechte Ihres Versicherungsvertrags bei der HanseMerkur Allgemeine
Versicherung AG. Bitte bewahren Sie dieses Dokument sorgfaltig auf. Dieses Dokument ist ein Bestandteil lhres Versicherungsvertrags.

Informationen zum Anbieter

Identitat des Versicherers (Name, Ihr Versicherer ist die HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG. Wir sind eine Aktiengesellschaft mit
Rechtsform, ladungsfahige Sitz in Hamburg.
Anschrift, Sitz, Handel ist e e e
nscart . 12, Handeisregister Unsere Anschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg.
und Registernummer)

Unsere Telefonnummer: 040 4119-0, unsere Faxnummer: 040 4119-3257. Die Eintragung im Handelsre-

gister lautet: Amtsgericht Hamburg HRB 16768.

Gesetzlich Vertretungsberechtigte  Vorstand: Eberhard Sautter (Vors.),

der HanseMerkur Allgemeine Eric Bussert, Holger Ehses, Johannes Ganser, Raik Mildner
Versicherung AG
Hauptgeschaftstatigkeit Die HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG, im Folgenden ,HanseMerkur“ genannt, betreibt die

private und gewerbliche Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Kraftfahrzeugversicherung.

Garantiefonds oder andere Es bestehen keine Garantiefonds oder andere Entschddigungsregelungen.
Entschadigungsregelungen

Informationen zur angebotenen Leistung

Vertragsgrundlagen Fur den Versicherungsvertrag gelten die Versicherungsbedingungen  Hundehalter-
Haftpflichtversicherung September 2024 Komfort sowie die besonderen Vereinbarungen, soweit diese
im Versicherungsschein genannt sind.

Wesentliche Merkmale der Die Hundehalter-Haftpflichtversicherung schiitzt Sie im vereinbarten Umfang vor finanziellen Risiken

Versicherungsleistung bis zur gewahlten Versicherungssumme. Versichert ist lhre gesetzliche Haftpflicht als privater Halter
des im Versicherungsschein genannten Tiers. Unsere Leistungspflicht umfasst dabei die Priifung der
Leistungsfrage, den Ersatz des Schadens sowie die Abwehr unbegriindeter Schadenersatzanspriiche.
Die Art, der Umfang und die Falligkeit der Versicherungsleistung ergeben sich aus den Tarifen, den
Versicherungsbedingungen, ggf. zusatzlich geltenden Leistungserweiterungen, dem Antrag und ggf. den
nach Antragstellung vereinbarten Abweichungen, die dem gewlnschten Versicherungsschutz zugrunde
liegen.

Beitragsh6he Die Beitragshohe wird im Antrag und im Versicherungsschein angegeben. Sollte der dort eingetra-
gene Beitrag unrichtig berechnet oder ein dort nicht ausgewiesener Zuschlag zu erheben sein, wird
Ihnen der tatsachlich zu entrichtende Beitrag gesondert mitgeteilt (spatestens mit Ubersendung des
Versicherungsscheins). Ein abweichender Beitrag gilt als genehmigt, wenn Sie diesem nicht innerhalb
eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform (z. B. per Brief, Fax oder E-Mail)
widersprechen (§ 5 Abs. 1 VVG).

Zusiétzliche Kosten Es fallen keine weiteren Kosten, wie z. B. Gebuhren fur Sie an.

Beitragszahlung Der erste Beitrag einschlieBlich der Versicherungssteuer und der vereinbarten Nebenkosten ist unver-
zlglich nach Zugang der Zahlungsaufforderung (Beitragsrechnung), Folgebeitrage sind am jeweiligen
Falligkeitstag zu zahlen. Wenn Sie mit uns flr diesen Versicherungsvertrag das Lastschriftverfahren
vereinbart haben, werden wir den Beitrag bei Félligkeit ohne nochmalige Ankiindigung von dem uns
bekannten Konto abrufen.

Giiltigkeitsdauer der zur Die Informationen zu den Vertragsgrundlagen gelten fir die Laufzeit des Vertrags und kénnen nicht
Verfiigung gestellten einseitig durch den Versicherer gedndert werden.
Informationen
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Informationen zum Vertrag

Zustandekommen des Vertrags

Beginn des Versicherungsschutzes

Widerrufsbelehrung

Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn die HanseMerkur lhren Antrag mit einem Versiche-
rungsschein oder einer schriftlichen Annahmeerklarung angenommen hat und Ihnen der Versicherungs-
schein oder die Annahmeerkldrung zugegangen ist.

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zugang des Versicherungsscheins oder einer schriftlichen
Annahmeerkl&rung, nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versiche-
rungsbeginn). An den Antrag sind Sie nicht gebunden. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz frilhestens zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Bei-
trag zahlen. Der Versicherungsschutz beginnt gleichwohl zu dem vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie
nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Abschnitt 1

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie kénnen lhre Vertragserkldarung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem lhnen

der Versicherungsschein,

- die Vertragsbestimmungen, einschlieBlich der fir das Vertragsverhaltnis geltenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschlieBlich der Tarifbestimmungen,

diese Belehrung,

das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

und die weiteren in Abschnitt 2 aufgefiihrten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf
ist zu richten an:

HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG

Siegfried-Wedells-Platz 1

20354 Hamburg

E-Mail: shuk-kundenbetreuung@hansemerkur.de, Telefax: 040 4119-3257.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat lhnen
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Pramien zu erstatten, wenn Sie
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den
Teil der Pramie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfallt, darf der Versicherer in
diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich zeitanteilig vom Beginn
des Vertrags bis zum Zugang des Widerrufs errechnet. Der Versicherer hat zuriickzuzahlende
Betrage unverziiglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zuriickzugewahren und gezogene Nutzungen (z.
B. Zinsen) herauszugeben sind.

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrags wirksam ausgeiibt, so sind Sie
auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhangenden Vertrag nicht mehr gebunden.
Ein zusammenhdngender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag
aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer
Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder
vereinbart noch verlangt werden.

Besondere Hinweise

lhr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf lhren ausdriicklichen Wunsch sowohl von lhnen
als auch vom Versicherer vollstandig erfiillt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeiibt haben.
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Abschnitt 2

Auflistung der fiir den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflich-
ten im Folgenden im Einzelnen aufgefthrt:

Der Versicherer hat lhnen folgende Informationen zur Verfigung zu stellen:

10.
. Angaben zur Beendigung des Vertrags, insbesondere zu den vertraglichen Kiindigungsbedin-

12.
13.

14.

15.

16.

. die Identitat des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, tiber die der Vertrag abgeschlos-

sen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtstrager eingetragen
ist, und die zugehérige Registernummer;

. die ladungsfahige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die fiir die Geschéfts-

beziehung zwischen dem Versicherer und lhnen maBgeblich ist, bei juristischen Personen, Per-
sonenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit
die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedirfen die Informationen einer hervorgehobenen und
deutlich gestalteten Form;

. die Hauptgeschéftstatigkeit des Versicherers;
. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben iber Art, Umfang

und Falligkeit der Leistung des Versicherers;

. den Gesamtpreis der Versicherung einschlieBlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile,

wobei die Pramien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhéltnis mehrere selb-
standige Versicherungsvertrage umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben
werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die lhnen eine Uberpriifung des
Preises erméglichen;

. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfillung, insbesondere zur Zahlungsweise der

Pramien;

. die Befristung der Gultigkeitsdauer der zur Verfligung gestellten Informationen, beispielsweise

die Giltigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

. Angaben darlber, wie der Vertrag zustande kommf, insbesondere (iber den Beginn der Versiche-

rung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, wahrend der der Antragsteller an
den Antrag gebunden sein soll;

. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der

Auslibung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenliber der der Widerruf
zu erklaren ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschlieBlich Informationen tiber den Betrag,
den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Uber-
mittlung der Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
erfolgt, bediirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;
Angaben zur Laufzeit des Vertrags;

gungen einschlieBlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der
Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, be-
durfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

die Mitgliedstaaten der Europaischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;

das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel Uber das auf den Vertrag anwendbare
Recht oder liber das zustandige Gericht;

die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorab-
informationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet,
mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation wahrend der Laufzeit dieses Vertrags zu fiihren;
einen moglichen Zugang fiir Sie zu einem auBergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen fiir diesen Zugang; dabei ist ausdriicklich darauf
hinzuweisen, dass die Moglichkeit fir Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberihrt
bleibt;

Name und Anschrift der zustandigen Aufsichtsbehérde sowie die Méglichkeit einer Beschwerde
bei dieser Aufsichtsbehérde.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Vertragslaufzeit

Vertragsbeendigung

HanseMerkur

Der Versicherungsvertrag wird fiir die Dauer von einem Jahr geschlossen, sofern nicht eine Vertrags-
laufzeit von weniger als einem Jahr vereinbart wird (Kurzfristvertrag).

Der Vertrag verlangert sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein
Jahr, sofern er nicht bedingungsgemaB gekiindigt wird. Die Kurzfristvertrage erléschen zum vereinbarten
Ablauf, ohne dass es einer Kiindigung bedarf.

Informationen zum Rechtsweg

Zustandiges Gericht

Anwendbares Recht

Vertragssprache

Teilnahme an einem
Streitschlichtungsverfahren vor
einer
Verbraucherschlichtungsstelle

Zustandige Aufsichtsbehérde

Klagen gegen die HanseMerkur kénnen Sie beim Gericht in Hamburg oder bei dem Gericht lhres
Erstwohnsitzes oder, in Ermangelung eines solchen, am Ort lhres gewohnlichen Aufenthalts erheben.

Klagen gegen Sie werden bei dem Gericht erhoben, das flr Inren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, am Ort Ihres gewohnlichen Aufenthalts zustandig ist. Verlegen Sie lhren Wohnsitz in einen
Staat auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland, ist das Gericht in Hamburg zustandig.

Auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung.

Die fur den Vertragsabschluss, samtliche zur Verfiigung gestellten Informationen und fiir die weitere
Kommunikation mit Ihnen verwendete Sprache ist ausschlieBlich Deutsch.

Sollte sich das Versicherungsverhéltnis trotz unserer Bemiihungen nicht fehlerfrei gestalten, wenden
Sie sich bitte zunachst an die Hauptverwaltung in Hamburg.

Darliber hinaus hat sich die HanseMerkur bereit erklart, an einem Streitschlichtungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Sie kénnen sich bei Beschwerden, Fragen oder
Auskunftswiinschen an die Versicherungsombudsperson als auBergerichtlichen Streitschlichter wenden:

Versicherungsombudsmann eV.
Postfach 080632

10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Selbstverstandlich besteht dariiber hinaus die Méglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Sie haben auch die Méglichkeit, sich mit Beschwerden an die zustandige Aufsichtsbehérde zu wenden:

Bundesanstalt flr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer StraBe 108

53117 Bonn

www.bafin.de
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
Uber die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir lhren Versicherungsantrag ordnungsgemaB prifen kénnen, ist es notwendig, dass Sie die Fragen im Versicherungsantrag wahrheitsgemaB
und vollstdndig beantworten. Es sind auch solche Umstdnde anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegeniiber dem Versicherungsvermittler machen méchten, sind unverziglich und unmittelbar gegentber der HanseMerkur
Allgemeine Versicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg schriftlich nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefdhrden, wenn Sie unrichtige oder unvollstdndige Angaben machen. N&here Einzelheiten
zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht konnen Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung verpflichtet, alle Innen bekannten gefahrerheblichen Umstande, nach denen wir in Textform
gefragt haben, wahrheitsgemafB und vollstdndig anzuzeigen. Wenn wir nach lhrer Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach
gefahrerheblichen Umstanden fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen kdnnen eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?
1. Ricktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kdnnen wir vom Vertrag zurlcktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz
noch grobe Fahrlassigkeit vorliegt.

Bei grob fahrldssiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Riicktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

Im Fall des Rucktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklaren wir den Ruicktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur
Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

- weder flr den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
- noch fir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursachlich war. Unsere Leistungspflicht entfallt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rucktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Ricktrittserklarung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

2. Kiindigung

Kénnen wir nicht vom Vertrag zurlicktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlassig oder schuldlos verletzt haben,

kénnen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kindigen.

Unser Kindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstdnde, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hatten.

3. Vertragsanderung

Kénnen wir nicht zurlicktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstande, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hétten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht
fahrlassig verletzt, werden die anderen Bedingungen rickwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die
anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlieBen wir die Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand
aus, kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung tiber die Vertragsanderung fristlos kiindigen. Auf dieses Recht
werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.
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4. Ausiibung unserer Rechte

Wir kénnen unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kindigung oder zur Vertragsanderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis
erlangen. Bei der Ausiibung unserer Rechte haben wir die Umstande anzugeben, auf die wir unsere Erklarung stiitzen. Zur Begriindung kénnen wir
nachtraglich weitere Umstande angeben, wenn fiir diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir kénnen uns auf die Rechte zum Rickfritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Ruckfritt, zur Kiindigung und zur Vertragsanderung erléschen mit Ablauf von finf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht
fur Versicherungsfalle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist betragt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsétzlich oder arglistig
verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, so sind bezlglich der Anzeigepflicht, des Riicktritts, der Kiindigung,
der Vertragsanderung und der Ausschlussfrist fiir die Austibung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch lhre eigene
Kenntnis und Arglist zu berlcksichtigen. Sie kdnnen sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt worden ist,
nur berufen, wenn weder lhrem Stellvertreter noch lhnen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.
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Information Uber den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf Grundlage der Artikel 13
und 14 DSGVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung)

Hiermit mochten wir Sie dariber informieren, dass wir bei Abschluss eines Versicherungsvertrags oder im Rahmen der Schadenbearbeitung
Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des Gebdudes) sowie Angaben zu |hrer Person (Name, Vorname,
Geburtsdatum, Anschrift, frihere Anschriften) an die informa HIS GmbH tbermitteln (HIS-Anfrage) kénnen. Die informa HIS GmbH tberprift
anhand dieser Daten, ob zu lhrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im “Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft”
(HIS) Informationen gespeichert sind, die auf ein erhohtes Risiko oder UnregelmaBigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten kénnen. Solche
Informationen kénnen nur aufgrund einer fritheren Meldung eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), tiber die
Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS
gespeichert sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versicherungsunternehmen, Gbermittelt.

Néahere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: www.informa-his.de
Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH

Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche das Hinweis- und Informationssystem HIS der Versicherungswirtschaft.
Sie verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, um die Versicherungswirtschaft bei der Bearbeitung von Versicherungsantragen und -schaden
zu untersttzen. Es handelt sich bei diesen Daten um Angaben zu erhohten Risiken oder um Auffalligkeiten, die auf UnregelmaBigkeiten (z. B.
Mehrfachabrechnung eines Versicherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsunternehmen) hindeuten kénnen.

Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung

Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1f DSGVO. Dies ist zulassig, soweit die Verarbeitung zur
Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, Gberwiegen.

Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen tGber den Abschluss eines Versicherungsvertrags oder Gber die Regulierung von Schaden.
Sie stellt den Versicherungsunternehmen lediglich die Informationen fiir die diesbeziigliche Entscheidungsfindung zur Verfiigung.

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH
Die Daten im HIS stammen ausschlieBlich von Versicherungsunternehmen, die diese in das HIS einmelden.
Kategorien der personenbezogenen Daten

Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung eines Versicherungsunternehmens werden von der informa HIS GmbH - abhangig von der
Versicherungsart bzw. -sparte — die Daten der Anfrage oder Einmeldung mit den dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vorname,
Geburtsdatum, Anschrift, frihere Anschriften) bzw. Informationen zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebaudeinformationen) sowie
das anfragende oder einmeldende Versicherungsunternehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung durch ein Versicherungsunternehmen, tber
die Sie gegebenenfalls von diesem gesondert informiert werden, speichert die informa HIS GmbH erhéhte Risiken oder Auffalligkeiten, die auf
UnregelméaBigkeiten hindeuten kénnen, sofern solche Informationen an das HIS gemeldet wurden. In der Versicherungssparte Leben kénnen dies z.
B. Informationen zu méglichen Erschwernissen (ohne Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Versicherungssumme/Rentenhéhe sein. Zu Fahrzeugen
sind ggf. z. B. Totalschaden, fiktive Abrechnungen oder Auffélligkeiten bei einer friheren Schadenmeldung gespeichert. Gebdudebezogene Daten
sind Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebaudeschaden.

Kategorien von Empfangern der personenbezogenen Daten

Empféanger sind ausschlieBlich Versicherungsunternehmen mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von Ermitt-
lungsverfahren staatliche Ermittlungsbehérden.

Dauer der Datenspeicherung

Die informa HIS GmbH speichert Informationen Giber Personen gem. Art. 17 Abs. 1 lit. @) DSGVO nur fiir eine bestimmte Zeit.
Angaben Uber HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren geloscht.

Fur die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt:

- Direkt personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) sowie Fahrzeug- und Gebdudedaten werden am Ende des vierten
Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung geldscht. Sofern in dem genannten Zeitraum eine erneute Einmeldung zu einer Person erfolgt,
fihrt dies zur Verlangerung der Speicherung der personenbezogenen Daten um weitere vier Jahre. Die maximale Speicherdauer betragt in
diesen Fallen 10 Jahre.

- Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht zustande gekommenen Vertrdgen am Ende des dritten Jahres nach der erstmaligen
Speicherung geléscht.

Betroffenenrechte

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Léschung sowie auf Einschrankung der Verarbeitung. Diese Rechte nach
Art. 15 bis 18 DSGVO kénnen gegeniiber der informa HIS GmbH unter der unten genannten Adresse geltend gemacht werden. Dartber hinaus
besteht die Moglichkeit, sich an die fir die fir die informa HIS GmbH zustdandige Aufsichtsbehorde — Der Hessische Datenschutzbeauftragte,
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden - zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das HIS ist die flr das Versicherungsunternehmen
zustandige Datenschutzaufsichtsbehérde zusténdig.
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Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben,
unter der unten genannten Adresse widersprochen werden.

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu lhrer Person, zu lhrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebaude gespeichert hat und an
wen welche Daten Gibermittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS GmbH dies gerne mit. Sie kdnnen dort unentgeltlich eine sog. Selbstauskunft
anfordern. Wir bitten Sie, zu berlcksichtigen, dass die informa HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Griinden keinerlei telefonische Auskinfte
erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung lhrer Person am Telefon nicht moglich ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, bendtigt
die informa HIS GmbH folgende Angaben von Ihnen:

Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum

- Aktuelle Anschrift (StraBe, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) sowie ggf. Voranschriften der letzten fiinf Jahre

Gdf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifligung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung I. oder Il. zum Nachweis der
Haltereigenschaft erforderlich.

Bei Anfragen zum Geba&ude ist die Beifligung des letzten Versicherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich, das das
Eigentum belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags).

Wenn Sie - auf freiwilliger Basis - eine Kopie lhres Ausweises (Vorder- und Riickseite) beifligen, erleichtern Sie der informa HIS GmbH die
Identifizierung lhrer Person und vermeiden damit mégliche Rickfragen. Sie kénnen die Selbstauskunft auch via Internet unter: www.informa-
HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS GmbH beantragen.

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten

informa HIS GmbH
Kreuzberger Ring 68
65205 Wiesbaden
Telefon: 0611 880870-0

Der beftriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist zudem unter der o. a. Anschrift, Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter
folgender Adresse erreichbar: his-datenschutz@informa.de.
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Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Ihrem
Versicherungsschein kénnen Sie entnehmen, welche Versicherung
Sie abgeschlossen haben.

In den Versicherungsbedingungen Hundehalter-Haftpflichtversicherung

September 2024 Komfort wird die gewohnte méannliche Form
verwendet. Sie soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung jedoch
als geschlechtsneutral zu verstehen sein.

Umfang der Versicherung

Hundehalter-Haftpflichtversicherung
Was ist versichert?

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen lhre
gesetzliche Haftpflicht als privater Hundehalter des im Versiche-
rungsschein angegebenen Hundes (versichertes Risiko).

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Halter von Jagdhunden, wenn bereits Versicherungs-
schutz durch eine Jagdhaftpflichtversicherung besteht.

Samtliche zu versichernden Hunde sind -soweit wir Versicherungs-
schutz anbieten- bei der HanseMerkur Allgemeine Versicherung
AG zu versichern.

Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Halter von Welpen
l&ngstens fir den Zeitraum von 6 Monaten ab dem Zeitpunkt der
Geburt. Voraussetzung ist, dass die Welpen in lhrem Besitz sind,
beim Muttertier bleiben und das Muttertier tiber diesen Vertrag bei
uns versichert ist. Siehe hierzu auch § 1 Absatz 3 bis § 1 Absatz 6.

Erhéhungen und Erweiterungen des versicherten Risikos / neu
hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

Nach Abschluss dieses Versicherungsvertrags kénnen sich Risiken,
die bei Vertragsabschluss bestanden haben, verdndern oder neue
Risiken hinzukommen. Andern sich bestehende Risiken oder kommt
ein neues Risiko hinzu, so sind diese automatisch im bestehenden
Vertrag mitversichert.

Versicherungsschutz gewahren wir insoweit im Rahmen der verein-
barten Versicherungssumme und dieser Versicherungsbedingun-
gen.

Kommt ein neues Risiko hinzu, sind Sie verpflichtet, uns dieses inner-
halb eines Monats anzuzeigen, nachdem wir Sie hierzu aufgefordert
haben. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung oder
dem nachsten Abbuchungshinweis erfolgen. Zeigen Sie das neue
Risiko nicht rechtzeitig an, entfallt der Versicherungsschutz fiir das
neue Risiko riickwirkend ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor Sie uns das neue Risiko an-
gezeigt haben, so missen Sie beweisen, dass das neue Risiko erst
nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzu-
gekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

Wir sind berechtigt, fiir das neue Risiko einen angemessenen Bei-
trag zu verlangen. Kommt eine Einigung zwischen Ihnen und uns
Uiber die Hohe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat
nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entféllt der Versiche-
rungsschutz fir das neue Risiko riickwirkend ab dessen Entstehung.

Die Regelungen gemaB § 1 Absatz 3 bis § 1 Absatz 5 gelten nicht
far

- Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Fiihren eines
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge
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der Zulassungs-, Fiihrerschein- oder Versicherungspflicht
unterliegen,

- Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Fiihren von
Bahnen,

- Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen,

— Risiken, die kurzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsvertragen zu
versichern sind,

— Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und amtli-
cher Tatigkeit.

Versichert ist auch Ihre gesetzliche Haftpflicht aus Erhéhungen
des versicherten Risikos durch Anderung bestehender oder Erlass
neuer Rechtsvorschriften. In diesen Féllen sind wir berechtigt, den
Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
zu kindigen. Unser Kiindigungsrecht erlischt, wenn wir dieses nicht
innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an austiben, in welchem
wir von der Erhéhung Kenntnis erlangt haben.

Welche einzelnen Gefahren sind versichert?

Mitversichert sind die gesetzlichen Haftpflichtanspriche der mit-
versicherten Personen gemaB § 1 Absatz 51 bis § 1 Absatz 53, soweit
diese nicht gemaB § 1 Absatz 81 ausgeschlossen sind.

Mitversichert sind die gesetzlichen Haftpflichtanspriiche des nicht-
gewerblichen TierhUters gegen Sie.

Versichert sind abweichend von § 1 Absatz 80 und § 1 Absatz 81
libergangsfahige Regressanspriiche von Sozialversicherungstra-
gern, Sozialhilfetragern, privaten Krankenversicherungstrégern,
Dienstherren sowie 6ffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen
Personenschaden.

Mitversichert sind die gesetzlichen Haftpflichtanspriiche infolge
privater Teilnahme

a) am Unterricht einer Hundeschule oder eines Hundevereins.
b) an Veranstaltungen (z. B. Hundeschauen).

c) an Turnieren (z. B. Hunderennen).

d) an privaten Kutsch- und Schlittenfahrten.

e) an Hundesportveranstaltungen (z. B. Agility-Sport, Flyball,
Dog Dance).

Eingeschlossen sind bei der Veranstaltungs- oder Unterrichtsteil-
nahme die gesetzlichen Haftpflichtanspriche anderer Teilnehmer
sowie von Figuranten (Scheinverbrechern). Figuranten sind Hilfs-
personen eines Hundetrainers, die z. B. einen zu fassenden Verbre-
cher darstellen.

Mitversichert sind die gesetzlichen Haftpflichtanspriiche infolge
eines Aufenthalts des versicherten Hundes in einer Tierpension,
sofern Sie dies als Privatperson veranlasst haben.

Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus der privaten Ver-
wendung bzw. Uberlassung Ihres Hundes zu therapeutischen Zwe-
cken, z. B. als Lesehund. Gleiches gilt fir die Uberlassung lhres
Hundes als Assistenz-, Such-, Blinden- oder Rettungshund und aus
der Verwendung des versicherten Hundes bei der Ausiibung einer
ehrenamtlichen Tatigkeit, z. B. in Seniorenheimen.

Mitversichert ist lhre gesetzliche Haftpflicht aus Schaden durch
gewollten und ungewollten Deckakt.

Mitversichert ist lhre gesetzliche Haftpflicht auch, wenn Sie ihren
Hund ohne Leine und / oder ohne Maulkorb fiihren.
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Mitversichert ist lhre gesetzliche Haftpflicht wegen Schaden durch
tierische Ausscheidungen.

Kosten, die Sie fur die Bergung oder Rettung des versicherten
Hundes erbracht haben, iibernehmen wir. Die Hochstersatzleistung
betragt je Versicherungsfallfall und Versicherungsjahr 5000 EUR.

Mietsachschdaden

Versichert ist abweichend von § 1 Absatz 82 lhre gesetzliche Haft-
pflicht wegen Mietsachschdden. Mietsachschaden sind Schaden
an fremden, von lhnen gemieteten, geliehenen, gepachteten oder
geleasten Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermogensscha-
den. Mitversichert ist insoweit Ihre gesetzliche Haftpflicht aus der
Beschadigung

a) von Grundstiicken , Gebdauden, Wohnungen, Wohnrdumen,
sonstigen Rdumen in Gebauden, den jeweils dazugehérigen
Balkonen, Loggien und Terrassen sowie Zdunen, Garagen
und Carports, die Sie zu privaten Zwecken gemietet, geliehen,
gepachtet oder geleast haben und alle daraus resultierenden
Vermoégensschaden.

Versicherungsschutz gewahren wir insoweit im Rahmen der
vereinbarten Versicherungssumme bis zu einem Betrag in
Hoéhe von 1.000.000 EUR je Versicherungsfall.

b

~

beweglicher Sachen in Ferienunterkinften (z. B. Hotels, Feri-
enhdusern, Ferienwohnungen), die Sie zu privaten Zwecken
gemietet, gepachtet, geliehen oder geleast haben.

Versicherungsschutz gewédhren wir insoweit im Rahmen der
vereinbarten Versicherungssumme bis zu einem Betrag in
Hoéhe von 30.000 EUR je Versicherungsfall.

Der Versicherungsschutz umfasst auch Vermdgensschaden, die
wahrend der Wirksamkeit dieses Versicherungsvertrags unabhén-
gig von einem Personen- oder Sachschaden verursacht wurden.
Bitte beachten Sie die unter § 1 Absatz 84 aufgefiihrten Ausschlis-
se.

Versichert ist auch Ihre gesetzliche Haftpflicht wegen Schaden,
die durch die allméahliche Einwirkung von Kalte, Warme, Gasen,
Dampfen, Feuchtigkeit oder Niederschldgen entstanden sind (z. B.
Rauch, RuB, Staub).

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtanspriiche aus Flurscha-
den (z. B. Schaden an Feldern), die durch den Hund verursacht
wurden.

Umweltrisiken

Versichert ist lhre gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts
wegen Schdden durch Umwelteinwirkung. Schaden durch Umwelt-
einwirkung liegen vor, wenn sie durch Stoffe, Erschitterungen, Ge-
rdusche, Druck, Strahlen, Gase, Dampfe, Warme oder sonstige Er-
scheinungen verursacht werden, die sich in Boden, Luft oder Wasser
(auch Gewasser) ausgebreitet haben.

Versichert ist lhre gesetzliche Haftpflicht wegen Schaden durch
Abwaésser. Bei Sachschaden gilt dies ausschlieBlich fir Schaden
durch hausliche Abwaésser.

Gewdsserschiaden (Restrisiko)

Versichert sind auBerdem Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die
durch die physikalische, chemische oder biologische Veranderung
eines Gewassers einschlieBlich des Grundwassers entstanden sind.
Vermogensschdaden werden wie Sachschaden behandelt.
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Ausgenommen hiervon ist lhre gesetzliche Haftpflicht aus lhrer
Eigenschaft als Betreiber einer Anlage zur Lagerung gewésser-
schadlicher Stoffe.

Daruber hinaus besteht Versicherungsschutz als Inhaber von Klein-
gebinden bis 100 I/kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamtfas-
sungsvermogen bis 1.000 I/kg.

Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungsfall zur
Abwendung oder Minderung des Schadens fiir geboten halten
durften (Rettungskosten) sowie auBergerichtliche Gutachterkosten
Ubernehmen wir, wenn sie zusammen mit der Entschadigungsleis-
tung die Versicherungssumme fiir Sachschaden nicht Gbersteigen.
Ergdnzend beachten Sie bitte die Regelungen in § 1 Absatz 73.

Sind Retftungs- und auBergerichtliche Gutachterkosten auf unsere
Weisung hin angefallen, ersetzen wir diese auch insoweit, als sie
zusammen mit der Entschadigung die Versicherungssumme flr
Sachschaden ubersteigen. Wenn wir MaBnahmen, die Sie oder ein
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens ergriffen
haben, lediglich billigen, gilt dies nicht als Weisung durch uns.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche gegen Sie oder jeden
Mitversicherten, wenn der Schaden durch vorséatzliches Abweichen
von dem Gewadsserschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen oder
Verfligungen herbeigefiihrt wurde.

Versicherungsschutz fiir Schaden nach dem Umweltschadens-
gesetz (USchadG)

Versicherungsschutz fur Schaden nach dem Umweltschadensge-
setz besteht im Umfang von § 1 Absatz 1 bis § 1 Absatz 28 sowie
§ 1 Absatz 49 bis § 1 Absatz 96 und den folgenden Bedingungen:

Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes
(USchad@) ist eine

a) Schadigung von geschiitzten Arten und naturlichen Lebens-
rdumen,

b) Schadigung der Gewésser einschlieBlich Grundwasser,
¢) Schadigung des Bodens.

Versichert sind - abweichend von § 1 Absatz 59 - Sie betreffende
offentlich-rechtliche Pflichten oder Anspriiche zur Sanierung von
Umweltschdden gemaB USchadG, soweit wahrend der Wirksamkeit
des Versicherungsvertrags

- die schadenverursachenden Emissionen plétzlich, unfallartig
und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder

- die sonstige Schadenverursachung plétzlich, unfallartig und
bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht
Versicherungsschutz fir Umweltschaden durch Lagerung, Verwen-
dung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter
ausschlieBlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruk-
tions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zu-
rickzuflhren ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn
der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hatte erkannt
werden kénnen (Entwicklungsrisiko).

Versichert sind dariiber hinaus lhre Person betreffende Pflichten
oder Anspriiche wegen Umweltschaden an eigenen, gemieteten,
geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstiicken, soweit die-
se GrundstUlcke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst
sind.

Versicherungsschutz gewahren wir fir Schaden nach dem Umwelt-
schadensgesetz (USchadG) im Rahmen der vereinbarten Versiche-
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rungssumme bis zu einem Betrag in Hohe von 1.000.000 EUR je
Versicherungsfall und Versicherungsjahr.

Versichert sind im Umfang von § 1 Absatz 55 bis § 1 Absatz 58 die im
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
eintretenden Versicherungsfalle.

Ausgeschlossen sind Versicherungsanspriche aller Personen, die
den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Ge-
setzen, Verordnungen oder an Sie gerichtete behordliche Anordnun-
gen oder Verfligungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

§ 11 Absatz 2 findet keine Anwendung.

Ausgeschlossen sind auch Pflichten und Anspriiche wegen Scha-
den,

a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genom-
menen Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

b) fur die Sie aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B.
Gewadsserschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungs-
schutz haben oder hatten erlangen kénnen.

Forderungsausfalldeckung

Die vorliegende Haftpflichtversicherung schitzt Sie oder eine mit-
versicherte Person gemé&B § 1 Absatz 51 bis § 1 Absatz 53 vor An-
sprlchen, die andere Personen gegen Sie geltend machen, weil Ihr
Hund diesen Personen einen Schaden zugefligt hat.

Im Rahmen der vorliegenden Forderungsausfalldeckung gewéahren
wir lhnen Versicherungsschutz auch fir den Fall, dass Sie eigene
Haftpflichtanspriiche gegen andere private Hundehalter haben, de-
ren Hund Ihnen einen Schaden zugefligt hat. Kann die wegen dieses
Haftpflichtschadens in Anspruch genommenen Person ihrer Scha-
densersatzverpflichtung nicht nachkommen (z. B. wegen Zahlungs-
oder Leistungsunfahigkeit), stellen wir Sie so, als hatte diese Person
eine vergleichbare Hundehalter-Haftpflichtversicherung bei uns
abgeschlossen, die denselben Versicherungsumfang hat wie dieser
Versicherungsvertrag.

Wir ersetzen den Schaden, wenn -unterstellt, der Dritte ware Versi-
cherungsnehmer eines gleichartigen Versicherungsvertrages- nach
den Bedingungen dieser Hundehalter-Haftpflichtversicherung Ver-
sicherungsschutz fir den Versicherungsfall bestanden hatte. In-
soweit geltend die Bedingungen lhres Vertrages mit uns fir den
Schadiger entsprechend. Es finden daher im Rahmen der Forde-
rungsausfalldeckung fur die Person des Schadigers auch die Ri-
sikobeschreibungen und Ausschlisse Anwendung, die fir Sie als
Versicherungsnehmer gelten.

Insbesondere besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Dritte
den Schaden vorsatzlich herbeigefihrt hat.

Folgende Voraussetzungen mussen erfiillt sein, damit die Absiche-
rung greift:

- Die Person, gegen die Sie einen Anspruch haben, muss na-
mentlich bekannt sein.

- Es muss ein rechtskraftiges, vollstreckbares Urteil oder ein
vollstreckbarer Vergleich vor einem ordentlichen Gericht der
Bundesrepublik Deutschland oder eines anderen Mitglieds-
staats der Europaischen Union, des Vereinigten Konigreichs
(England, Schottland, Wales und Nordirland), der Schweiz,
Norwegens, Islands oder Liechtensteins gegen die Person
festgestellt worden sein.

Anerkenntnis-, Versdumnisurteile, gerichtliche Vergleiche
und Feststellungen der Forderungen zur Insolvenztabelle
sowie vergleichbare Titel der vorgenannten Lander binden

uns nur, soweit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel
bestanden hatte.

- Die schadensersatzpflichtige Person muss zahlungs- oder
leistungsunfahig sein.

Dies ist der Fall, wenn Sie oder eine mitversicherte Person
nachweisen, dass

a) eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedi-
gung gefihrt hat,

b) eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint,
da die schadensersatzpflichtige Person in den
letzten zwei Jahren die Vermoégensauskunft Gber ihre
Vermogensverhaltnisse abgegeben hat oder

c) ein gegen die schadensersatzpflichtige Person durch-
gefihrtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedi-
gung gefihrt hat oder ein solches Verfahren mangels
Masse abgelehnt wurde.

(38) Ersatzpflichtiger Schaden ist hierbei die sich unmittelbar aus
dem Vollstreckungstitel ergebende Hauptforderung wegen des
Personen-, Sach- oder Vermégensschadens.

Nicht versichert sind Prozess- und Anwaltskosten einschlieBlich der
Kosten der Zwangsvollstreckung, die lhnen bei der gerichtlichen
Verfolgung lhres Schadensersatzanspruchs entstanden sind.

(39) Unsere Entschadigungsleistung ist bei jedem Versicherungsfall auf
die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch
dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschadi-
gungspflichtige Personen erstreckt.

(40) Die Mindestschadenhohe betragt 2.500 Euro.

(41) Der schadensersatzpflichtigen Person stehen keine Rechte aus
diesem Vertrag zu.

(42) Der Versicherungsschutz umfasst nur die Schadensersatzanspri-
che, die Sie bzw. die versicherte Person gegen die schadenser-
satzpflichtige Person wahrend der Wirksamkeit dieses Vertrages
rechtshdngig gemacht haben und die auf wéhrend der Wirksamkeit
des Vertrages eingetretenen Versicherungsfallen beruhen.

(43) Konnen Sie bzw. die versicherte Person aus einer anderen Scha-
denversicherung (z. B. Privathaftpflicht-Versicherung) ebenfalls
Leistungen erlangen, so sind diese zunachst geltend zu machen.
Leistungen der Haftpflichtversicherung der schadensersatzpflichti-
gen Person gehen der mit lhnen geschlossenen Versicherung vor.

Soweit die Leistungen aus den anderen Versicherungen den Scha-
den nicht oder nicht vollstdndig abdecken, leisten wir nach MaBga-
be dieser Versicherung den verbleibenden Restanspruch.

(44) Sie bzw. die versicherte Person sind verpflichtet, ihre Anspriiche
gegen die schadensersatzpflichtige Person bei Regulierung des
Schadens in Hohe unserer Entschadigungsleistung an uns abzutre-
ten. Hierflr ist auf unser Verlangen eine gesonderte Abtretungser-
kldrung abzugeben.

(45) Ausgeschlossen sind Anspriiche
- auf Verzugszinsen, Vertragsstrafen;

- flr Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertragli-
chen Forderungsubergangs;

- soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen
oder begriindete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig
vorgebracht oder eingelegt wurden.

Soweit nach MaBgabe dieser Versicherungsbedingungen weitere
Ausschliisse des Versicherungsschutzes aus diesem Vertrag be-
stehen, gelten diese entsprechend.
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Garantien

Werden die dieser Hundehalter-Haftpflichtversicherung zugrun-
de liegenden Versicherungsbedingungen ausschlieBlich zu lhrem
Vorteil verbessert ohne einen Mehrbeitrag zu erheben, so gelten
die neuen Versicherungsbedingungen mit sofortiger Wirkung fir
diesen Vertrag.

Wir garantieren |hnen, dass die unserer Hundehalter-
Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Versicherungs-
bedingungen ausschlieBlich zu Ihrem Vorteil von den durch
den Gesamtverband der Versicherer (GDV) empfohlenen
Musterbedingungen (Stand Mai 2020 ) abweichen.

Wir garantieren lhnen, dass unsere Versicherungsbedingungen die
Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse (Stand
September 2015) erflllen. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse
(www. beratungsprozesse.de) ist eine Initiative mehrerer Vermitt-
lerverbande und Servicegesellschaften. Der Arbeitskreis empfiehlt
Risikoanalysen und Mindeststandards fir Vermittler.

Wer ist versichert?

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Halter des versicherten
Hundes.

Sie missen lhren Erstwohnsitz in Deutschland haben.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des nicht gewerbsméaBig
tatigen Hundehuters in dieser Eigenschaft. Das kann z. B. ein Freund
von lhnen sein.

Mitversichert sind Ihre Familienangehérigen, mit denen Sie in hdus-
licher Gemeinschaft leben. Als Familienangehdérige gelten Ehepart-
ner, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, El-
tern, Kinder, Adoptiveltern, Adoptivkinder, Schwiegereltern, Schwie-
gerkinder, Stiefeltern, Stiefkinder, GroBeltern, Enkel, Geschwister,
Pflegeeltern, Pflegekinder.

Mitversichert sind alle sonstigen Personen, mit denen Sie in hdusli-
cher Gemeinschaft leben.

Mitversichert ist ein Miteigentimer, Mithalter oder Mitbesitzer, der
auch die tatsachliche Verfigungsgewalt iber den Hund hat.

Wo besteht Versicherungsschutz?

Versichert ist lhre gesetzliche Haftpflicht wegen im Inland eintre-
tender Versicherungsfille.

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht auch wegen im Ausland
eintretender Versicherungsfélle. Mitversichert sind hierbei auch
Anspriiche gegen Sie aus § 110 Sozialgesetzbuch VII.

Innerhalb Europas genieBen Sie insoweit zeitlich unbegrenzten Ver-
sicherungsschutz im vereinbarten Umfang. Der Geltungsbereich
Europa umfasst den Kontinent Europa im geografischen Sinn so-
wie die auBereuropdischen Gebiete, die zum Geltungsbereich der
Européischen Union gehéren.

Daruber hinaus besteht Versicherungsschutz im vereinbarten Um-
fang bei einem voriibergehenden, weltweiten Auslandsaufenthalt
von bis zu einem Jahr. hren Erstwohnsitz mussen Sie in Deutsch-
land haben.

Unsere Leistungen erfolgen in EUR. Soweit der Zahlungsort auBer-
halb der Staaten, die der Europaischen Wahrungsunion angehéren,
liegt, gelten unsere Verpflichtungen mit dem Zeitpunkt als erfiillt, in
dem der EUR-Betrag bei einem in der Europ&ischen Wahrungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Bei Versicherungsfallen in den USA und Kanada rechnen wir ab-
weichend von § 1 Absatz 72 unsere Aufwendungen fiir Kosten als

(58)

(C19)

60)

Leistungen auf die Versicherungssumme an. Kosten sind: Anwalts-,
Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen
zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Ein-
tritt des Versicherungsfalls, Schadenermittlungskosten und Reise-
kosten, die uns selbst entstehen. Die Anrechnung erfolgt auch dann,
wenn die Kosten auf unsere Weisung hin entstanden sind. Vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Anspriiche auf Entscha-
digung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary
damages.

Wenn Sie im Zusammenhang mit einem Versicherungsfall im eu-
ropdischen Ausland zur Hinterlegung einer Kaution aufgefordert
werden, hinterlegen wir den geforderten Geldbetrag bis zu einer
Hohe von 100.000 EUR. Voraussetzung hierfur ist, dass Sie lhren
Erstwohnsitz in Deutschland haben.

Die von uns geleistete Kautionszahlung ist ganz oder teilweise von
lhnen zurickzuzahlen, wenn

Sie als Strafe oder GeldbuBe einbehalten wird,

es sich um nicht versicherte Schadensersatzanspriiche han-
delt,

- Sie die Kaution verfallen lassen,
- die Kaution hoher ist als der tatsdchliche Schadensersatz.

Sofern zusammen mit der Kaution bestimmte Verhaltensregeln
oder Nachweispflichten verbunden sind, haben Sie diese einzuhal-
ten bzw. zu erbringen, sofern dies nach den konkreten Umstanden
zumutbar ist. Verfligen Sie nicht Uber geforderte Belege oder kon-
nen Sie Fristen nicht einhalten, sodass die Kaution unter Umstanden
verfallt, haben Sie sich unverzlglich mit uns abzustimmen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR. Soweit der Zah-
lungsort auBerhalb der Staaten, die der Europdischen Wahrungs-
union angehoren, liegt, gelten unsere Verpflichtungen mit dem
Zeitpunkt als erfillt, in dem der EUR-Betrag bei einem in der Euro-
paischen Wahrungs-union gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Was gilt als Versicherungsfall?

Versicherungsschutz besteht fur den Fall, dass Sie als Versiche-
rungsnehmer wegen eines wahrend der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das
einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermégens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadens-
ersatz in Anspruch genommen werden.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schadigung
des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Scha-
denverursachung, die zum Schadenereignis gefiihrt hat, kommt es
nicht an.

Mehrere Versicherungsfille, die wahrend der Wirksamkeit der Ver-
sicherung eintreten, gelten als ein Versicherungsfall, wenn sie

a) auf derselben Ursache beruhen,

b) auf gleichen Ursachen mit innerem Zusammenhang beruhen,
insbesondere in sachlicher und zeitlicher Hinsicht.

Der Versicherungsfall gilt dann im Zeitpunkt des ersten Versiche-
rungsfalls der Serie als eingetretfen.

Was leisten wir im Versicherungsfall?

Der Versicherungsschutz umfasst

- die Prifung der Haftpflichtfrage,
- die Abwehr unberechtigter Schadensersatzanspriiche und
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- lhre Freistellung von berechtigten Schadensersatzverpflich-
tungen.

Wir prufen fir Sie, ob ein berechtigter Schadensersatzanspruch
gegen Sie besteht oder nicht.

Zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzanspriiche behalten
wir uns vor, ggf. einen Gerichtsprozess gegen die Person, die den
Anspruch gegen Sie erhebt, zu fiihren. In solch einem Fall tragen
wir auch die Kosten des Verfahrens.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn Sie
aufgrund Gesetzes, rechtskréftigen Urteils, Anerkenntnisses oder
Vergleiches zur Entschadigung verpflichtet und wir hierdurch ge-
bunden sind. Anerkenntnisse und Vergleiche, die von lhnen ohne
unsere Zustimmung abgegeben oder geschlossen worden sind, bin-
den uns nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder
Vergleich bestanden hatte.

Ist lhre Schadensersatzverpflichtung mit bindender Wirkung fir
uns festgestellt, haben wir Sie binnen zwei Wochen vom Anspruch
des Dritten freizustellen.

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgdltigen Feststel-
lung ohne unsere Zustimmung weder abgetreten noch verpfandet
werden. Eine Abtretung an den geschadigten Dritten ist zuldssig.

Leistungserbringung und Regulierungsvollmacht

Sind Schadensersatzanspriiche begriindet, leisten wir Schadenser-
satz in Geld.

Wir sind bevollméachtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens oder
Abwehr der Schadensersatzanspriiche zweckmé&Big erscheinenden
Erklarungen in Ihrem Namen abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit Giber
Schadensersatzanspriiche gegen Sie, sind wir berechtigt, den Pro-
zess zu fihren. Wir fihren dann den Rechtsstreit auf unsere Kosten
in Ihrem Namen.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Versicherungsfalls, das ei-
nen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch
zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers fir Sie von
uns gewlnscht oder genehmigt, so tfragen wir die gebiihrenord-
nungsmaBigen oder die mit uns besonders vereinbarten héheren
Kosten des Verteidigers.

Erlangen Sie oder eine mitversicherte Person das Recht, die Aufhe-
bung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so sind
wir bevollmachtigt, dieses Recht auszuiiben.

Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs
durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an Ihrem Verhal-
ten scheitert, haben wir fiir den von der Weigerung an entstehenden
Mehraufwand an Entschadigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht
aufzukommen.

Bis zu welcher Hoéhe leisten wir (Versicherungssummen)?

Unsere Entschadigungsleistung ist bei jedem Versicherungsfall auf
die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Das gilt auch
dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere, entscha-
digungspflichtige Personen erstreckt. Ihre Versicherungssummen
konnen Sie dem Versicherungsschein und Nachtragen zum Versi-
cherungsschein entnehmen.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind unsere Entscha-
digungsleistungen fir alle Versicherungsfalle eines Versicherungs-
jahres auf das 2-fache der vereinbarten Versicherungssumme be-
grenzt.

72)

73)

74)

75)

76)

an

78)

a

Unsere Aufwendungen fiir Kosten werden nicht auf die Versiche-
rungssummen angerechnet.

Ubersteigen die begriindeten Haftpflichtanspriiche aus einem Ver-
sicherungsfall die Versicherungssumme, tragen wir die Prozesskos-
ten im Verhéltnis der Versicherungssumme zur Gesamthéhe dieser
Ansprlche.

Haben Sie an den Geschadigten Rentenzahlungen zu leisten und
Ubersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder
den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme,
so wird die zu leistende Rente nur im Verhéltnis der Versicherungs-
summe bzw. des Restbetrages zum Kapitalwert der Rente von uns
erstattet.

Fur die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende
Vorschrift der Verordnung Uber den Versicherungsschutz in der
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils giiltigen
Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

Bei der Berechnung des Betrags, mit dem Sie sich an laufenden Ren-
tenzahlungen beteiligen missen, wenn der Kapitalwert der Rente
die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistun-
gen verbleibende Restversicherungssumme Ubersteigt, werden die
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versiche-
rungssumme abgesetzt.

Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs
durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an Ihrem Verhal-
ten scheitert, haben wir fiir den von der Weigerung an entstehenden
Mehraufwand an Entschadigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht
aufzukommen.

Selbstbeteiligung

Falls vereinbart, beteiligen Sie sich bei jedem Versicherungsfall an
unserer Entschadigungsleistung mit einem festgelegten Betrag
(Selbstbeteiligung). Die Selbstbeteiligung kénnen Sie lhrem Ver-
sicherungsschein und den Nachtrdgen zum Versicherungsschein
entnehmen. Auch wenn die begriindeten Haftpflichtanspriiche aus
einem Versicherungsfall die Versicherungssummen (ibersteigen,
wird die Selbstbeteiligung vom Betrag der begriindeten Haftpflicht-
anspriiche abgezogen. Unabhéangig von der Selbstbeteiligung gilt,
dass unsere Entschddigungsleistung auf die vereinbarten Versiche-
rungssummen begrenzt ist, siehe hierzu § 1 Absatz 70 bis § 1 Ab-
satz 74.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleiben wir auch bei
Schéaden, deren Hohe die Selbstbeteiligung nicht Ubersteigt, zur
Abwehr unberechtigter Schadensersatzanspriche verpflichtet.

Was ist nicht versichert?

Ausgeschlossen sind Versicherungsanspriiche von Personen, die
den Schaden vorsatzlich herbeigefiihrt haben.

§ 11 Absatz 2 findet keine Anwendung.

Ausgeschlossen sind Versicherungsanspriche aller Personen, die
den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von
deren Mangelhaftigkeit oder Schadlichkeit

a) Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
b) Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht
haben.

§ 11 Absatz 2 findet keine Anwendung.
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(80) Ausgeschlossen sind Anspriiche

a) von lhnen selbst oder der in § 1 Absatz 81 benannten Perso-
nen gegen die mitversicherten Personen,

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versi-
cherungsvertrags,

¢) zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben Ver-
sicherungsvertrags.

Diese AusschlUsse erstrecken sich auch auf Anspriiche von Ange-
hérigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in hduslicher
Gemeinschaft leben.

(81 Ausgeschlossen sind Anspriiche gegen Sie

a) aus Schadenfallen lhrer Angehérigen, die mit Ihnen in haus-
licher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungs-
vertrag mitversicherten Personen gemaf § 1 Absatz 51 bis
§ 1 Absatz 53 gehoren.

b

v

von lhren gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn Sie
eine geschaftsunfahige, beschrankt geschéftsfahige oder
betreute Person sind,

~

¢) von lhren gesetzlichen Vertretern, wenn Sie eine juristische
Person des privaten oder 6ffentlichen Rechts oder ein nicht

rechtsfahiger Verein sind,

d

~

von |hren unbeschrankt persénlich haftenden Gesellschaf-
tern, wenn Sie eine Offene Handelsgesellschaft, Kommandit-
gesellschaft oder Gesellschaft birgerlichen Rechts sind,

~

e) von lhren Partnern, wenn Sie eine eingetragene Partner-

schaftsgesellschaft sind,
f) von lhren Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.

Die Ausschliisse unter b) bis f) gelten auch flr Anspriiche von Ange-
hérigen der dort genannten Personen, die mit diesen in hauslicher
Gemeinschaft leben.

(82) Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden an fremden Sa-
chen und allen sich daraus ergebenden Vermdgensschaden, wenn
Sie oder ein von Ihnen Bevollm&chtigter oder Beauftragter diese
Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene
Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen
Verwahrungsvertrags sind.

(83) Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden an von lhnen her-
gestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leis-
tungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung
liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermégens-
schaden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teil-
leistung liegt und zur Beschadigung oder Vernichtung der Sache
oder Leistung fihrt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte in
Ihrem Auftrag oder fiir lhre Rechnung die Herstellung oder Lie-
ferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
Uibernommen haben.

(84) Ausgeschlossen sind folgende Vermégensschéaden:

a) Schaden durch von Ihnen (oder in lhrem Auftrag oder fiir lhre
Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen,
erbrachten Arbeiten oder sonstige Leistungen.

b) Schaden aus planender, beratender, bau- und montagelei-
tender, prifender oder gutachterlicher Tatigkeit.

¢) Schaden aus Ratschlagen, Empfehlungen oder Weisungen
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen.

d) Schaden aus Vermittlungsgeschéaften aller Art.

e) Schaden aus Auskunftserteilung, Ubersetzung sowie Reise-
veranstaltung.

f

~

Schéden aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstiicks-,
Leasing- oder &hnlichen wirtschaftlichen Geschéften, aus
Zahlungsvorgéngen aller Art, aus Kassenfiihrung sowie aus
Untreue oder Unterschlagung.

v

g) Schaden aus Rationalisierung und Automatisierung.

h

<

Schéden aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrech-
ten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-
werbsrechts.

i) Schaden aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-
und Kostenanschlagen.

j) Schaden aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als
ehemalige oder gegenwartige Mitglieder von Vorstand, Ge-
schaftsflihrung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleich-
barer Leitungs- oder Aufsichtsgremien / Organe im Zusam-
menhang stehen.

k

<

Schadden aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder
behordlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedin-
gungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster
Pflichtverletzung.

) Schaden aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B.
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

m) Schéden durch standige Emissionen, z. B. L&rm und Gerdiche.

(85) Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die auf Asbest,
asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zuriickzufiihren sind.

(86) Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die zuriickzufih-
ren sind auf

a) gentechnische Arbeiten,
b) gentechnisch verdnderte Organismen (GVO),
c) Erzeugnisse, die
- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt werden.

(87) Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus Persénlichkeits-
oder Namensrechtsverletzungen.

(88) Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus Anfeindung,
Schikane, Beldstigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskri-
minierungen.

(89) Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen

a) Personenschiden, die aus der Ubertragung einer Krankheit
von |hnen resultieren,

b) Sachschaden, die durch Krankheit der lhnen gehérenden,
von lhnen gehaltenen oder verduBerten Tiere entstanden
sind.

In beiden Fallen besteht Versicherungsschutz, wenn Sie beweisen,
dass Sie weder vorsatzlich noch grob fahrlassig gehandelt haben.

(90) Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Sachschaden und allen sich
daraus ergebenden Vermdgensschaden, welche entstehen durch

a) Senkungen von Grundstiicken oder Erdrutschungen,

b) Uberschwemmungen stehender oder flieBender Gewdsser.
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Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die in unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammenhang mit energiereichen ioni-
sierenden Strahlen stehen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen
oder Rontgenstrahlen).

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die Sie, eine
mitversicherte Person oder eine von ihnen bestellte oder beauf-
tragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder
Kraftfahrzeug-Anhangers verursachen.

Eine Tatigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kraft-
fahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhanger ist kein Gebrauch im Sinne
dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Be-
sitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in
Betrieb gesetzt wird.

Ausgeschlossen sind Anspriiche

a) wegen Schaden, die Sie, eine mitversicherte Person oder ei-
ne von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder
far die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raum-
fahrzeugs in Anspruch genommen werden.

b) wegen Schaden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit die-
sen beférderten Sachen, der Insassen und allen sich dar-
aus ergebenden Vermogensschaden sowie wegen sonstiger
Schaden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-
rung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von
Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit die Teile ersicht-
lich fir den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt
waren,

- Tatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Uber-
holung, Reparatur, Beférderung) an Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder deren Teilen.

c) gegen Sie als Eigentlimer, Mieter, Pachter, Leasingnehmer
und NutznieBer von Luftlandeplatzen.

Eine Tatigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Luft-
oder Raumfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung,
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist
und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die Sie, eine mit-
versicherte Person oder eine bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder fiir
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch
genommen werden.

Eine Tatigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Was-
serfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn
keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Wasserfahrzeugs
ist und wenn das Wasserfahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt
wird.

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus dem Aus-
tausch, der Ubermittlung und der Bereitstellung elektronischer
Daten, soweit es sich um Schaden handelt aus

a) Loéschung, Unterdriickung, Unbrauchbarmachung oder Ver-
anderung von Daten,

b) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
¢) Stoérung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

d) Ubermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

(96) Es besteht kein Versicherungsschutz fiir folgende Anspriiche, auch
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wenn es sich um gesetzliche Anspriiche handelt:

- Anspriiche, wenn Sie Halter von Jagdhunden sind und bereits
Versicherungsschutz durch eine Jagdhaftpflichtversicherung
besteht.

- Anspriche auf Erfiillung von Vertragen, auf Nacherfillung,
aus Selbstvornahme, Ricktritt, Minderung oder Schadenser-
satz statt der Leistung.

- Anspriiche wegen Schéden, die verursacht werden, um die
Nacherfillung durchfiihren zu kénnen.

- Anspriiche wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertrags-
gegenstands oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolgs.

- Anspriche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen, die im
Vertrauen auf ordnungsgemaBe Vertragserfillung getatigt
wurden.

- Anspriiche wegen Abnutzung, Verschlei3 und GberméaBiger
Beanspruchung. Dies gilt fiir Mietsachschaden geméaB § 1 Ab-
satz 18a).

- Schaden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
seraufbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeraten
und allen sich daraus ergebenden Vermodgensschdden. Dies
gilt fir Mietsachschaden gemaB § 1 Absatz 18a).

- Anspriche wegen Glasschaden, soweit sie sich dagegen be-
sonders versichern kénnen. Dies gilt fir Mietsachschaden
gemaB § 1 Absatz 18a).

- Schaden infolge von Schimmelbildung. Dies gilt fir Mietsach-
schdden gemaB § 1 Absatz 18a).

- Anspriiche, soweit Sie aufgrund eines Vertrages oder auf-
grund von Zusagen Uber den Umfang lhrer gesetzlichen
Haftpflicht hinausgehen.

Zusatztarif Giftkoder Protect
Es handelt sich um einen zuwéahlbaren Tarif.

Versicherungsschutz besteht, sofern der Tarif Giftkéder Protect im
Versicherungsschein oder im Nachtrag zum Versicherungsschein
bestatigt ist.

Giftkdder Protect kdnnen Sie nur zusammen mit einer Hundehalter-
Haftpflichtversicherung fir das im Versicherungsschein benannte
Tier vereinbaren. Die ggf. vereinbarte Selbstbeteiligung umfasst
auch diesen Zusatztarif. Die Regelung gemaB § 1 Absatz 76 gilt
insoweit entsprechend.

Was ist versichert?

Wir bieten Versicherungsschutz fiir den im Versicherungsschein
benannten Hund.

Voraussetzung fur den Versicherungsschutz ist, dass Sie Halter des
versicherten Hundes sind.

Ein Versicherungsfall ist die Diagnostik, Behandlung oder Operati-
on eines Hundes aufgrund einer Verletzung oder Vergiftung durch
den Kontakt oder die Aufnahme von Kédern, die durch unbekann-
te Dritte mit Gift oder scharfen bzw. schadlichen Gegenstanden
prapariert und ausgelegt wurden.

Darunter fallen auch Kéder, die zur Jagd oder der Schéadlingsbe-
kampfung ausgelegt wurden.
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Fir eine versicherte Diagnostik, Behandlung oder Operation ist Vor-
aussetzung, dass diese durch einen zugelassenen Tierarzt durch-
gefihrt wird und gemaB dem aktuellen und allgemein anerkannten
Stand der veterinarmedizinischen Wissenschaft in Deutschland er-
folgt.

Diagnostik umfasst alle MaBnahmen, die nach dem aktuellen und
allgemein anerkannten Stand der veterindrmedizinischen Wissen-
schaft in Deutschland notwendig und geeignet erscheinen, einen
Befund (Diagnose) zu erlangen. Hierzu zahlen:

- Klinische Untersuchungen,

- Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren wie z. B. Ront-
gen, MRT, CT, Ultraschall und Szintigraphie,

- Laboruntersuchungen.

Eine Behandlung ist eine veterindrmedizinisch erforderliche oder
sinnvolle und verhaltnisméBige HeilmaBnahme, die dazu dient, den
Gesundheitszustand des versicherten Hundes wiederherzustellen,
zu verbessern oder eine Verschlechterung zu vermeiden.

Eine Operation ist ein veterindrmedizinisch erforderlicher, chirurgi-
scher und mit Hilfe von medizinischen Instrumenten durchgefihrter
Eingriff am oder im Korper des versicherten Hundes. Die Operation
dient dazu, den Gesundheitszustand wiederherzustellen. Der Ein-
griff erfolgt unter Narkose, Lokalanasthesie, Sedierung oder einer
Kombination aus Lokalanasthesie und Sedierung. Die Haut und das
darunterliegende Gewebe muss mehr als punktférmig durchtrennt
werden.

Mitversichert sind auch folgende Eingriffe:

- Minimalinvasive Operationsmethoden mithilfe eines Endo-
skops,

- Wundversorgung durch Nadhen (primére und sekundare
Wundnaht).

Eine Punktion und eine Biopsie sind keine Operation im Sinne des
Vertrags.

Welche Kosten sind versichert?

Fur die Ersatzpflicht der Kosten ist Voraussetzung, dass diese ob-
jektiv beurteilt, angemessen und verhaltnismaBig sowie tatsachlich
angefallen sind.

Die Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn Sie nicht zum Vorsteu-
erabzug berechtigt sind.

Die Entschadigungsleistung fiir alle Versicherungsfalle des ver-
sicherten Tiers ist auf 5000 EUR in einem Zeitraum von einem
Versicherungsjahr begrenzt.

Sie haben freie Tierarztwahl mit uns vereinbart.

Wir kénnen im Einzelfall Tierarztpraxen durch vorherige Ankindi-
gung von der Behandlung des versicherten Hundes ausschlieBen.
Des Weiteren haben wir das Recht, Sie an einen anderen Tierarzt
zu verweisen, sofern berechtigte und fachliche Zweifel an der fach-
lichen Qualifikation des bisherigen Tierarztes bestehen.

Wir erstatten Ihnen die Tierarztvergitungen nach der Gebiihrenord-
nung fir Tierarzte (GOT) in der zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls gultigen Fassung bis zur 4-fachen Hohe des Geblhrensatzes.
Das schlieBt Kosten fir Telemedizin ein, sofern diese durch einen
Tierarzt durchgefihrt wird.

Gebuhren fur den tierarztlichen Notdienst nach § 3a GOT sind
versichert.

Andere GebUhrenordnungen, Vergltungssysteme und freie Ver-
einbarungen (z. B. klinikeigene Gebulhrenordnungen, auslandische
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Honorarempfehlungen) sind nur bis zur Héhe der GOT erstattungs-
fahig.

Was ist nicht versichert?

Nicht versichert sind Diagnostik, Behandlungen und Operationen
aufgrund einer Verletzung oder Vergiftung durch den Kontakt oder
die Aufnahme von Kédern, die durch unbekannte Dritte mit Gift
oder scharfen bzw. schadlichen Gegenstanden préapariert und aus-
gelegt wurden, die bereits bei Antragstellung bekannt, begonnen,
angeraten oder erforderlich waren.

Nicht versichert sind Diagnostik, Behandlungen und Operationen
aufgrund einer Verletzung oder Vergiftung durch den Kontakt oder
die Aufnahme von Kédern, die mit Gift oder scharfen bzw. schadli-
chen Gegenstanden prapariert und ausgelegt wurden, die Sie, die
in hauslicher Gemeinschaft lebenden Personen oder Familienan-
gehorige, vorsatzlich herbeigefiihrt haben. Ist die Herbeiflihrung
des Schadens durch ein rechtskraftiges Strafurteil wegen Vorsatz
festgestellt, so gilt die vorsatzliche Herbeiflihrung des Schadens
als bewiesen.

Nicht versichert sind zudem Diagnostik, Behandlungen und Opera-
tionen aufgrund einer Verletzung oder Vergiftung durch den Kon-
takt oder die Aufnahme von Kédern, die durch Dritte mit Gift oder
scharfen bzw. schadlichen Gegenstanden prapariert und ausgelegt
wurden, wenn Sie oder die gemaB § 1 Absatz 49 bis § 1 Absatz 53
versicherten Personen einen Anspruch arglistig geltend machen.

Nicht versichert sind Transportkosten flr das Tier sowie Reisekos-
ten, Wege- oder Verweilgeld des Tierarztes.

Rechte und Pflichten

Vorvertragliche Anzeigepflicht
Was bedeutet die Anzeigepflicht bis zum Vertragsschluss?

Sie haben bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung uns alle lhnen
bekannten Gefahrumstande anzuzeigen, nach denen wir in Text-
form (z. B. E-Mail oder Brief) gefragt haben und die fiir unseren
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten In-
halt zu schlieBen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn wir
Ihnen nach lhrer Vertragserkldrung, aber vor der Vertragsannahme
Fragen nach gefahrerheblichen Umsténden in Textform stellen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter von lhnen geschlossen, so
sind bei der Anwendung von § 3 Absatz 1 und § 3 Absatz 3 bis
§ 3 Absatz 13 sowohl die Kenntnis und die Arglist ihres Vertreters
als auch Ihre Kenntnis und Ihre Arglist zu beriicksichtigen.

Sie kénnen sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich
oder grob fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder
ihrem Vertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur
Last fallt.

Welche Folgen hat die Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht?

Verletzen Sie die Anzeigepflicht nach § 3 Absatz 1, kdnnen wir vom
Vertrag zurlicktreten. Im Fall des Rucktritts besteht auch fir die
Vergangenheit kein Versicherungsschutz.

Wir haben jedoch kein Riicktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass
Sie die unrichtigen oder unvollstdandigen Angaben weder vorsatz-
lich noch grob fahrlassig gemacht haben.

Unser Rucktrittsrecht wegen grob fahrldssiger Verletzung der An-
zeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Ver-
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trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande zu gleichen
oder anderen Bedingungen geschlossen hétten.

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurtick, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen, wenn Sie nachweisen, dass der un-
vollstandig oder unrichtig angezeigte Umstand weder fiir den Ein-
tritt noch die Feststellung des Versicherungsfalls noch fir die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursachlich war. Auch
in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Verletzen Sie lhre Anzeigepflicht nach § 3 Absatz 1einfach fahrlassig
oder schuldlos, kdnnen wir unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat den Vertrag kiindigen.

Das Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stdnde zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hatten.

Haben Sie Ihre Anzeigepflicht nach § 3 Absatz 1 nicht vorsétzlich
verletzt und hatten wir bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstande den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen,
so werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rick-
wirkend Vertragsbestandteil. Bei einer von lhnen unverschuldeten
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufen-
den Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch eine Vertragsdnderung der Beitrag um mehr
als 10 % oder schlieBen wir die Gefahrabsicherung fir den nicht
angezeigten Umstand aus, so kdnnen Sie den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung von uns ohne Einhaltung
einer Frist kiindigen. In dieser Mitteilung missen wir Sie auf lhr
Kindigungsrecht hinweisen.

Unser Recht zum Riuicktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsédnde-
rung missen wir innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Dabei haben wir die Umstande anzugeben, auf die wir unsere Erkla-
rung sttzen. Zur Begriindung kénnen wir innerhalb eines Monats
nachtrdglich weitere Umstande angeben.

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstédnde Kenntnis erlangt
haben, die das von uns jeweils geltend gemachte Recht begriinden.

Das Recht zum Rickftritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsande-
rung steht uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung
in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) auf die Folgen der Verletzung
der Anzeigepflicht hingewiesen haben.

Wir kénnen uns auf unser Recht zum Ruicktritt, zur Kiindigung oder
zur Vertragsanderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anzufechten,
bleibt bestehen.

Unser Recht zum Ruckfritt, zur Kiindigung und zur Vertragsan-
derung erlischt mit Ablauf von fiinf Jahren nach Vertragsschluss.
Diese Rechte erléschen nicht fir Versicherungsfalle, die vor Ablauf
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist betragt zehn Jahre, wenn
Sie oder |hr Vertreter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig
verletzt haben.

Weitere Pflichten
Veradnderung des versicherten Risikos

Sie haben uns nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Ande-
rungen des versicherten Risikos gegeniber den friiheren Angaben
eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin-
weis auf der Beitragsrechnung oder beim nachsten Abbuchungs-
hinweis erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach
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Zugang der Aufforderung zu machen und auf unseren Wunsch nach-
zuweisen. Bei unrichtigen Angaben zu unserem Nachteil kénnen wir
von Ihnen eine Vertragsstrafe in dreifacher Hohe des festgestellten
Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn Sie bewei-
sen, dass Sie an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden
frifft.

Aufgrund Ihrer Anderungsmitteilung oder sonstiger Feststellungen
wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veranderung berichtigt
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch
erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung bei uns.

Unterlassen Sie die rechtzeitige Mitteilung, kénnen wir fir den
Zeitraum, fir den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung
in Hohe des fur diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten
Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachtraglich gemacht,
findet eine Beitragsregulierung statt. Ein von lhnen zu viel gezahlter
Beitrag wird nur zurlickerstattet, wenn die Angaben innerhalb von
zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhéhten Beitrags
erfolgten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Ver-
sicherungen mit Beitragsvorauszahlung fiir mehrere Jahre.

Pflichten vor Eintritt des Versicherungsfalls

Besonders gefahrdrohende Umstande haben Sie auf unser Verlan-
gen innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nichf,
soweit die Beseitigung unter Abwagung der beiderseitigen Interes-
sen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden gefiihrt
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

Verletzen Sie vorsatzlich oder grob fahrlassig eine Obliegenheit, die
Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenuiber uns zu erfiillen
haben, so kénnen wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der
Verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag fristlos kiindigen.

Wir haben kein Kiindigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie
die Obliegenheit weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verletzt
haben.

Pflichten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

Sie haben nach Maglichkeit fir die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen. Dabei haben Sie unsere Weisungen, soweit fir
Sie zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen - ggf. auch miindlich
oder telefonisch - einzuholen, wenn die Umstande dies gestatten.
Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versiche-
rer unterschiedliche Weisungen, haben Sie nach pflichtgemaBem
Ermessen zu handeln.

Jeder Versicherungsfall ist uns innerhalb einer Woche anzuzeigen,
auch wenn noch keine Schadensersatzanspriiche erhoben worden
sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen Sie Haftpflichtanspriche geltend
gemacht werden.

Sie haben uns ausfiihrliche und wahrheitsgemé&Be Schadenberichte
zu erstatten und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung
zu unterstiitzen. Alle Umstande, die nach unserer Ansicht fir die
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, missen mitgeteilt sowie
alle dafiir angeforderten Dokumente Uibersandt werden.

Wird gegen Sie ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, Pro-
zesskostenhilfe beantragt oder wird Ihnen gerichtlich der Streit
verkiindet, haben Sie uns dies unverziiglich anzuzeigen. Dies gilt
auch, wenn gegen Sie wegen des den Anspruch begriindenden
Schadensereignisses ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfiigung von Verwaltungs-
behorden auf Schadenersatz mussen Sie fristgemaB Widerspruch
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oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Wei-
sung unsererseits bedarf es nicht.

Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht,
haben Sie uns die Flihrung des Verfahrens zu tiberlassen. Wir be-
auftragen in lhrem Namen einen Rechtsanwalt. Sie missen dem
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskiinfte ertei-
len und die angeforderten Unterlagen zur Verfligung stellen.

Welche Folgen hat eine Pflichtverletzung?

Verletzen Sie eine Pflicht nach § 4 Absatz 5 oder § 4 Absatz 7 bis
§ 4 Absatz 12 vorsétzlich, so sind wir von der Verpflichtung zur
Leistung frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit
sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhéltnis zu kiirzen,
das der Schwere des lhres Verschuldens entspricht.

Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende
Auskunfts- oder Aufklarungspflicht, sind wir nur dann vollstandig
oder teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie durch gesonderte Mit-
teilung in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) auf diese Rechtsfolge
hingewiesen haben.

Wir bleiben zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass Sie
die Obliegenheit nicht grob fahrlassig verletzt haben. Dies gilt auch,
wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
flr den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch
fur die Feststellung oder den Umfang der von uns obliegenden
Leistung ursachlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit
arglistig verletzt haben.

Weitere Regelungen
Abtretungsverbot

Sie dirfen den Freistellungsanspruch vor seiner endgiiltigen Fest-
stellung ohne unsere Zustimmung weder abtreten noch verpfanden.
Eine Abtretung an den geschadigten Dritten ist zulssig.

Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn dasselbe Risiko in meh-
reren Versicherungsvertragen versichert ist.

Ist die Mehrfachversicherung zustande gekommen, ohne dass Sie
davon wussten, kénnen Sie die Aufhebung des spater geschlosse-
nen Vertrags verlangen. Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn
Sie es nicht innerhalb eines Monats geltend machen, nachdem Sie
von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt haben. Die Aufhe-
bung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklarung, mit
der sie verlangt wird, uns zugeht.

Erklarungen und Anzeigen, Anschriftendnderung

Die fur uns bestimmten Erkldrungen und Anzeigen, die den Ver-
sicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar uns gegeniiber
erfolgen, missen Sie in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) abgeben.
Dies gilt nicht, soweit in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt
ist oder Schriftform gesetzlich vorgeschrieben ist .

Erklarungen und Anzeigen richten Sie an unsere Hauptverwaltung
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtragen als
zustandig bezeichnete Stelle. Die gesetzlichen Regelungen Gber
den Zugang von Erklarungen und Anzeigen bleiben bestehen.

Haben Sie uns eine Anderung |hrer Anschrift nicht mitgeteilt, ge-
nligt fur rechliche Erklarung Ihnen gegeniiber die Absendung eines
Briefs per Einschreiben an die letzte uns bekannte Anschrift. Die
Erklarung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zuge-
gangen. Dies gilt auch, wenn Sie uns eine Anderung Ihres Namens
nicht mitteilen.
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Vollmacht des Versicherungsvertreters

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, von lhnen ab-
gegebene Erkldrungen entgegenzunehmen, wenn diese den Ab-
schluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags, ein be-
stehendes Versicherungsverhaltnis einschlieBlich dessen Beendi-
gung oder Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrags und wahrend des Versicherungsverhéltnisses betreffen.

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, Ihnen von uns
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachtrage zu tber-
mitteln.

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollm&chtigt, Zahlungen an-
zunehmen, die Sie im Zusammenhang mit der Vermittlung oder
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leisten. Eine
Beschrankung dieser Vollmacht missen Sie nur gegen sich gelten
lassen, wenn Sie die Beschrankung bei der Vornahme der Zahlung
kannten oder infolge grober Fahrlassigkeit nicht kannten.

Verjdhrung

Die Anspriche aus dem Versicherungsvertrag verjdhren in drei
Jahren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Glaubiger von den Anspruch
begriindenden Umstdnden und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt. Die grob fahrlassige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.

Wurde ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns geltend
gemacht, z&hlt bei der Berechnung der Frist der Zeitraum zwischen
der Geltendmachung bei uns bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen
unsere Entscheidung in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zugeht,
nicht mit.

Im Ubrigen richtet sich die Verjahrung nach den allgemeinen Vor-
schriften des Burgerlichen Gesetzbuchs.

Rund um den Beitrag, Tarifbestimmungen

Tarifbestimmungen

Tarifbestimmungen sind Vereinbarungen, wie sich der Beitrag be-
rechnet und &ndert. Diese finden Sie in den hier nachfolgenden
Abschnitten § 6 bis § 7.

Berechnung des Beitrags

Der Beitrag errechnet sich nach risikorelevanten Merkmalen Ihres
Hundes (z. B. Rasse des Hundes) und Ihrer individuellen Situation.
Bei der Tarifkalkulation wenden wir die anerkannten Grundsé&tze der
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik an. Unser Ziel
ist es, faire und risikogerechte Beitrage anzubieten. Damit stellen
wir sicher, dass wir dauerhaft mit den eingenommenen Beitragen
alle kiinftig anfallenden Schaden bezahlen kénnen.

Ihrem Antrag, Versicherungsschein oder Nachtrag zum Versiche-
rungsschein kdnnen Sie entnehmen, nach welchen Merkmalen wir
Ihren Versicherungsbeitrag berechnet haben. Diese Merkmale fin-
den Sie im Versicherungsschein oder im Nachtrag zum Versiche-
rungsschein unter der Uberschrift ,Versichertes Tier “

Weitere Einflussfaktoren fir den Beitrag konnen z. B. die Zahlungs-
art und Zahlungsweise sein.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht uns nur derjenige
Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versi-
cherungsschutz bestanden hat.
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Beitragsanpassung

Die Versicherungsbeitrdge unterliegen der Beitragsangleichung. So-
weit die Beitrdge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet
werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeitrage
unterliegen unabhangig von der Art der Beitragsberechnung der
Beitragsangleichung.

Ein unabhangiger Treuhander ermittelt jahrlich mit Wirkung fir
die ab dem 1. Juli falligen Beitrage, um welchen Prozentsatz sich
im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzah-
lungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung
zugelassenen Versicherer gegeniiber dem vorvergangenen Jahr
erhoéht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet
er auf die nachst niedrigere, durch finf teilbare ganze Zahl ab. Als
Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den ein-
zelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben fiir die Ermittlung von
Grund und Hohe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Scha-
denfalle.

Im Fall einer Erhéhung sind wir berechtigt, im Fall einer Verminde-
rung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus § 7 Ab-
satz 2 ergebenden Prozentsatz zu verandern (Beitragsangleichung).
Den veranderten Folgejahresbeitrag teilen wir lhnen mindestens 1
Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhohung mit Hinweis
auf die Kiindigungsmaglichkeit mit.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers
in jedem der letzten flnf Kalenderjahre um einen geringeren Pro-
zentsatz als denjenigen erhoht, den der Treuhdnder jeweils fiir diese
Jahre nach § 7 Absatz 2 ermittelt hat, so dirfen wir den Folgebeitrag
nur um den Prozentsatz erhéhen, um den sich der Durchschnitt
unserer Schadenzahlungen nach unseren unternehmenseigenen
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhéht hat. Diese Erhéhung darf die-
jenige nicht Uberschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz
ergeben wirde.

Liegt die Veranderung nach § 7 Absatz 2 oder § 7 Absatz 3 unter 5
Prozent, entfallt eine Beitragsangleichung. Diese Verdnderung ist
jedoch in den folgenden Jahren zu berlcksichtigen.

Beitragszahlung

Je nach Vereinbarung werden die Beitrdge entweder durch laufende
Zahlungen monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich im
Voraus gezahlt.

Zahlung des ersten Beitrags

Den ersten Beitrag miissen Sie unverzuglich nach dem Zeitpunkt
des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versi-
cherungsbeginns zahlen. Dies gilt unabhdngig von dem Bestehen
des Widerrufrechts.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, missen Sie den ersten Beitrag unverziglich nach
Vertragsschluss zahlen.

Weicht der Versicherungsschein von lhrem Antrag oder den getrof-
fenen Vereinbarungen ab, ist der erste Beitrag friihestens einen
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Falligkeit veranlasst
wird.
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Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie von An-
fang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die
Nichtzahlung oder verspatete Zahlung nicht zu vertreten.

Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung jedoch zu vertreten, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung des Beitrags.

AuBerdem kénnen wir vom Vertrag zurlckireten, solange Sie die
Zahlung nicht veranlasst haben. Der Ricktritt ist ausgeschlossen,
wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, sind wir fir
einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall
nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass wir Sie durch
gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) oder
durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht
haben.

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn Sie die Nichtzahlung zu
vertreten haben.

Zahlung des Folgebeitrags

Ein Folgebeitrag ist entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise
jeweils zum 1. eines jeden Monats, Vierteljahres, Halbjahres oder
Jahres oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fallig und zu
zahlen.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Falligkeit veranlasst
wird.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne
Mahnung in Verzug. Dies gilt jedoch nur, wenn Sie die verspétete
Zahlung zu vertreten haben.

Sind Sie mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, sind wir be-
rechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens
zu verlangen.

Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, konnen wir Sie
auf lhre Kosten in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zur Zahlung
auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zah-
lungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungs-
aufforderung betragen.

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die riickstandi-
gen Betrage des Beitrags sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffern und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kindi-
gungsrecht) hinweisen.

Tritt ein Versicherungsfall nach Ablauf der mindestens zweiwochi-
gen Zahlungsfrist ein und sind zu diesem Zeitpunkt diese Betrage
noch nicht bezahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir
bleiben jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie die verspétete
Zahlung nicht zu vertreten haben.

Sind Sie mit der Zahlung dieser Betrage nach Ablauf der mindestens
zweiwochigen Zahlungsfrist noch in Verzug, kénnen wir den Vertrag
mit sofortiger Wirkung kiindigen.

Die Kindigung kénnen wir mit der Bestimmung der Zahlungsfrist
verbinden. Mit Fristablauf wird die Kiindigung wirksam, wenn Sie zu
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug sind. Hierauf missen
wir Sie bei der Kiindigung ausdricklich hinweisen.

Unsere Kiindigung wird unwirksam, wenn Sie diese Betrdge inner-
halb eines Monats ab Zugang der Kiindigung zahlen. Haben wir
die Kiindigung zusammen mit der Mahnung ausgesprochen, wird
die Kiindigung unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach
Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen.
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Fir Versicherungsfélle, die in der Zeit nach Ablauf der mindestens
zweiwdchigen Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben
Sie keinen Versicherungsschutz. Versicherungsschutz besteht erst
wieder fur Versicherungsfalle nach Ihrer Zahlung.

Lastschriftverfahren

Wenn wir die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart
haben, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem
Falligkeitstag eingezogen werden kann und Sie der Einziehung
nicht widersprechen.

Die Zahlung gilt auch als rechtzeitig, wenn der féllige Beitrag ohne
Ihr Verschulden nicht eingezogen werden kann und Sie nach einer
Aufforderung in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) unverziiglich
zahlen.

Wenn Sie es zu vertreten haben, dass der féllige Beitrag
nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, das SEPA-
Lastschriffmandat in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zu kiindigen
und fir die Zukunft jahrliche Beitragszahlung verlangen.

Wir weisen Sie in der Kindigung darauf hin, dass Sie verpflichtet
sind, den ausstehenden Beitrag und zukiinftige Beitrage selbst zu
Ubermitteln.

Wir sind berechtigt, Ihnen erhobene Kosten der Banken fiir fehlge-
schlagene Lastschrifteinziige mit der Beitragsrechnung zu belasten.

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht uns nur derjenige
Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versi-
cherungsschutz bestanden hat.

Widerrufen Sie lhre Vertragserklarung innerhalb von 45 Tagen, mus-
sen wir nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklarung
entfallenden Teil der Beitrdge erstatten. Voraussetzung ist, dass wir
in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen
des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und Sie
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende
der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Widerrufsbelehrung unterblieben, miissen wir zusétzlich den
flr das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag erstatten. Dies
gilt nicht, wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen haben.

Treten wir wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht
vom Versicherungsvertrag zurlick, so steht uns der Beitrag bis zum
Zugang der Rucktrittserkldrung zu.

Treten wir vom Versicherungsvertrag zurlick, weil der erste Beitrag
nicht rechtzeitig gezahlt wurde, so steht uns eine angemessene
Geschéftsgebuhr zu.

Endet der Versicherungsvertrag, weil wir diesen wegen arglisti-
ger Tauschung angefochten haben, steht uns der Beitrag bis zum
Zugang der Anfechtungserkldrung zu.

Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
vollstdndig und dauerhaft weg, steht uns der Beitrag zu, den wir
hatten beanspruchen kénnen, wenn die Versicherung nur bis zu
dem Zeitpunkt beantragt worden wére, zu dem wir vom Wegfall
des Interesses Kenntnis erlangt haben.

Sie sind nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das ver-
sicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht oder
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die fir ein kinftiges
Unternehmen oder fiir ein anderes kiinftiges Interesse genommen
ist, nicht entsteht. Wir kdnnen jedoch eine angemessene Geschéfts-
gebihr verlangen.
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Haben Sie ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert,
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Uns steht in diesem Fall der Beitrag bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die Nichtigkeit begriin-
denden Umsténden Kenntnis erlangt haben.

Allgemeine Regelungen zum Vertrag

Beginn des Vertrags

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren
Antrag annehmen. RegelmaBig geschieht dies durch Zugang des
Versicherungsscheins bei lhnen.

Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in lhrem Versi-
cherungsschein genannten filligen Beitrag gezahlt haben, jedoch
nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten Bei-
frag nicht rechtzeitig, richten sich die Folgen nach § 8 Absatz 5 bis
§ 8 Absatz 7.

Versicherungsperiode

Die Versicherungsperiode betragt ein Jahr. Ist die vereinbarte Ver-
tragsdauer kirzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperi-
ode der Vertragsdauer.

Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr betragt ein Jahr. Besteht die vereinbarte
Vertragsdauer nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Versiche-
rungsjahr entsprechend verkiirzt. Die folgenden Versicherungsjahre
bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.

§ 10 Laufzeit und Kiindigung des Vertrags
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Wie lange lduft der Versicherungsvertrag?

Die Laufzeit lhres Vertrags ergibt sich aus lhrem Versicherungs-
schein oder dem Nachtrag zum Versicherungsschein.

Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen,
verlangert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn
nicht Sie oder wir den Vertrag kindigen.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kiindigung
bedarf.

Verlangerte Widerrufsfrist

Abweichend von der gesetzlichen Regelung kénnen Sie lhre Ver-
tragserklarung innerhalb einer Frist von 45 Tagen ohne Angabe
von Grunden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Im
Ubrigen behalt die Ihnen erteilte Widerrufsbelehrung jedoch ihre
volle Gultigkeit.

Wann konnen Sie den Versicherungsvertrag kiindigen?

Sie kdnnen den Vertrag taglich kiindigen. Kiindigen Sie, wird lhre
Kiindigung mit Ablauf des Tags wirksam, an dem uns die Kiindigung
zugeht. Sie kdnnen jedoch bestimmen,dass die Kiindigung zu jedem
spateren Zeitpunkt wirksam wird, spatestens jedoch zum Ablauf
des jeweiligen Versicherungsjahres.

Kiindigung nach Versicherungsfall

Nach Eintritt des Versicherungsfalles kénnen sowohl wir als auch
Sie den Versicherungsvertrag kiindigen. Die Kiindigung ist in Text-
form (z. B. E-Mail oder Brief) zu erklaren. Die Kiindigung ist nur bis
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zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen
Uiber die Entschadigung zul&ssig.

Wenn Sie kiindigen, wird lhre Kiindigung wirksam, wenn Sie bei
uns eingeht. Sie kdnnen jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu
einem spateren Zeitpunkt wirksam wird, spatestens jedoch zum
Ende der laufenden Versicherungsperiode.

Wir haben eine Kindigungsfrist von einem Monat einzuhalten.
Wenn Sie einen Entschadigungsanspruch arglistig erhoben haben,
kénnen wir mit sofortiger Wirkung kindigen.

Kiindigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags

Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzlglich Kosten und
Zinsen trotz Zahlungsaufforderung nach § 8 Absatz 12 nicht in-
nerhalb der mindestens zweiwochigen Frist gezahlt, kdnnen wir
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kiindigen. Die Kiindigung wird
unwirksam, wenn Sie diesen Beitrag innerhalb eines Monats ab
Zugang der Kiindigung zahlen (siehe auch § 8 Absatz 15).

Weitere Beendigungsgriinde

Wird der versicherte Hund von lhnen verduBert, z. B. durch Ver-
kauf oder Schenkung, endet der Vertrag zu diesem Zeitpunkt. Wir
sind berechtigt, entsprechende Nachweise von lhnen zu verlan-
gen. Diese Hundehalter-Haftpflichtversicherung geht nicht auf den
Erwerber tber.

Bei Tod des versicherten Hundes endet der Versicherungsschutz
am Tag des Ablebens. Wir sind berechtigt, Nachweise zum Tod des
versicherten Hundes von lhnen zu verlangen.

Im Falle lhres Todes besteht der bedingungsgemaBe Versicherungs-
schutz bis zum nachsten Beitragsfalligkeitstermin fort. Das gilt fir
die versicherten Personen geméaB § 1 Absatz 51. Die Versicherung
kann durch Personen gemaB § 1 Absatz 51 Gbernommen werden.

Vertragsbestimmungen
Allgemeine Bestimmungen

Alle fir Sie geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitver-
sicherten Personen entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht fir
die Bestimmungen (ber die Vorsorgeversicherung (§ 1 Absatz 4
bis § 1 Absatz 6), wenn das neue Risiko nur fiir eine mitversicherte
Person entsteht.

Unabhéngig davon, ob die Voraussetzungen fir Risikobegrenzun-
gen oder Ausschlisse in lhrer Person oder einer mitversicherten
Person vorliegen, entfallt der Versicherungsschutz sowohl fir Sie
als auch fir die mitversicherten Personen.

Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag diirfen nur Sie als Ver-
sicherungsnehmer austben. Fir die Erfillung der Obliegenheiten
sind sowohl Sie als auch die mitversicherten Personen verantwort-
lich.

Sanktionsklausel

Es besteht — unbeschadet der Gbrigen Vertragsbestimmungen -
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europdischen Union oder der
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fur Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem
nicht Rechtsvorschriften der Europédischen Union (z. B. Blocking

Regulation, Verordnung (EG) Nr. 2271/96) oder der Bundesrepu-
blik Deutschland (z. B. § 7 AuBenwirtschaftsverordnung (AWV))
entgegenstehen.

§ 12 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstande
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Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

Wir mdchten, dass Sie mit uns zufrieden sind! Sollte dies einmal
nicht der Fall sein, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf,
damit wir die Angelegenheit kldren kdnnen. Darlber hinaus haben
Sie auch folgende Méglichkeiten:

Versicherungsombudsperson

Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrie-
den sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von
Ihnen gewlnschten Ergebnis geflihrt hat, kdnnen Sie sich an die
Ombudsperson fir Versicherungen wenden.

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 080632

10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www. Versicherungsombusdmann.de

Telefon: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus dem
deutschen Telefonnetz).

Der Versicherungsombudsmann e.V. ist eine unabhangige und fir
Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben
uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. Giber eine Webseite oder
per E-Mail) abgeschlossen haben, kénnen sich mit lhrer Beschwer-
de auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/
wenden. lhre Beschwerde wird dann Uber diese Plattform an die
Versicherungsombudsperson weitergeleitet. Flr Fragen kénnen Sie
sich auch per E-Mail an uns wenden: shuk-kundenbetreuung@han-
semerkur.de.

Versicherungsaufsicht

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Mei-
nungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, kénnen
Sie sich auch an die fir uns zustandige Aufsicht wenden. Als Versi-
cherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesan-
stalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht.

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Strae 108

53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Telefon: 0228 4108-0, Fax: 0228 4108 - 1550

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und ein-
zelne Streitfalle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

AuBerdem haben Sie die Méglichkeit, den Rechtsweg zu beschrei-
ten.

Gerichtsstiande - wenn Sie uns verklagen

Anspriche aus lhrem Versicherungsvertrag kénnen Sie bei folgen-
den Gerichten geltend machen:

- dem Gericht, das fiir unseren Geschéftssitz oder fiir die Sie
betreuende Niederlassung ortlich zustandig ist.

- dem Gericht, das fir lhren Wohnsitz értlich zustandig ist.
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Gerichtsstiande - wenn wir Sie verklagen

Wir kdnnen Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag insbesonde-
re bei folgenden Gerichten geltend machen:

- dem Gericht, das fir Ihren Wohnsitz ortlich zustandig ist,

- dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Nie-
derlassung Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den Versiche-
rungsvertrag fur Ihren Geschéfts- oder Gewerbebetrieb ab-
geschlossen haben.

Fir den Fall, dass Sie lhren Wohnsitz, Geschaftssitz oder gewdhn-
lichen Aufenthalt auBerhalb Deutschlands verlegt haben oder lhr
Wohnsitz, Geschéftssitz oder gewohnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelun-
gen nach § 12 Absatz 4 das Gericht als vereinbart, das fiir unseren
Geschéftssitz zustandig ist.

Anzuwendendes Recht

Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Telefonische Betreuung bei Versicherungsfragen

Sie haben Fragen zu lhrem Versicherungsschutz? Oder benétigen unsere Hilfe bei der Klarung
von Sachverhalten? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Service-Telefon. Hier werden Ih-
re Fragen und sonstigen Anliegen schnell und unkompliziert von kompetenten Ansprechpartnern geklart.

Fur Fragen zu lhrer bestehenden Versicherung

Telefon 040 4119-7000
von Montag bis Freitag, 08:00 bis 18:00 Uhr

HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG
Postfach

20352 Hamburg, Deutschland

Telefon 040 4119-7000

Telefax 040 4119-3257
info@hansemerkur.de

www.hansemerkur.de

Seite 27 von 27

Hundehalter-Haftpflichtversicherung September 2024 / AH 033 09.2024



	 Umfang der Versicherung
	
	Was ist versichert?
	Erhöhungen und Erweiterungen des versicherten Risikos / neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)
	Welche einzelnen Gefahren sind versichert?
	Mietsachschäden
	Umweltrisiken
	Gewässerschäden (Restrisiko)
	Versicherungsschutz für Schäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG)
	Forderungsausfalldeckung
	Garantien
	Wer ist versichert?
	Wo besteht Versicherungsschutz?
	Was gilt als Versicherungsfall?
	Was leisten wir im Versicherungsfall?
	Leistungserbringung und Regulierungsvollmacht
	Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?
	Selbstbeteiligung
	Was ist nicht versichert?

	Zusatztarif Giftköder Protect
	Was ist versichert?
	Welche Kosten sind versichert?
	Was ist nicht versichert?


	 Rechte und Pflichten
	Vorvertragliche Anzeigepflicht
	Was bedeutet die Anzeigepflicht bis zum Vertragsschluss?
	Welche Folgen hat die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht?

	Weitere Pflichten
	Veränderung des versicherten Risikos
	Pflichten vor Eintritt des Versicherungsfalls
	Pflichten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
	Welche Folgen hat eine Pflichtverletzung?

	Weitere Regelungen
	Abtretungsverbot
	Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
	Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung
	Vollmacht des Versicherungsvertreters
	Verjährung


	 Rund um den Beitrag, Tarifbestimmungen
	Tarifbestimmungen
	Berechnung des Beitrags 
	Beitragsanpassung 
	Beitragszahlung
	Zahlung des ersten Beitrags
	Zahlung des Folgebeitrags
	Lastschriftverfahren
	Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung


	 Allgemeine Regelungen zum Vertrag
	Beginn des Vertrags
	Versicherungsperiode
	Versicherungsjahr

	Laufzeit und Kündigung des Vertrags
	Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?
	Verlängerte Widerrufsfrist
	Wann können Sie den Versicherungsvertrag kündigen?
	Kündigung nach Versicherungsfall
	Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
	Weitere Beendigungsgründe

	Vertragsbestimmungen
	Allgemeine Bestimmungen
	Sanktionsklausel

	Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände
	Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind
	Versicherungsombudsperson
	Versicherungsaufsicht
	Rechtsweg
	Gerichtsstände - wenn Sie uns verklagen
	Gerichtsstände - wenn wir Sie verklagen
	Anzuwendendes Recht



